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Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Errichtung des COVID 19 
Krisenbewältigungsfonds (COVID-19-FondsG) und ein Bundesgesetz betreffend 
vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-
Maßnahmengesetz) erlassen sowie das Gesetzliche Budgetprovisorium 2020, das 
Bundesfinanzrahmengesetzes 2019 bis 2022, das Bundesgesetz über die Einrichtung einer 
Abbaubeteiligungsaktiengesellschaft des Bundes, das Arbeitsmarktpolitik-
Finanzierungsgesetz, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz geändert werden (COVID-19 Gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 
„Bundesgesetz über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds  

(COVID-19-FondsG) 

COVID-19-Krisenbewältigungsfonds 
§ 1. (1) Mit diesem Bundesgesetz wird der „COVID-19-Krisenbewältigungsfonds“ (in weiterer 

Folge „Fonds“) errichtet. Er verfügt über keine eigene Rechtspersönlichkeit und wird beim 
Bundesminister für Finanzen eingerichtet und von diesem verwaltet. 

(2) Der Fonds verfolgt das Ziel, den Bundesministerien gemäß Art. 77 B-VG die notwendigen 
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit diesen auf effizientestem Wege ermöglicht wird, die 
erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID-19 Krisensituation 
setzen zu können. 

Mittel des Fonds 
§ 2. Der Fonds erhält eine Dotierung im Umfang von bis zu vier Milliarden Euro. Die Mittel des 

Fonds werden aus Kreditoperationen des Bundes aufgebracht. 
Verwendung der Mittel des Fonds 

§ 3. (1) Die finanziellen Mittel des Fonds können insbesondere für die folgenden Handlungsfelder 
verwendet werden: 
 1. Maßnahmen zur Stabilisierung der Gesundheitsversorgung; 
 2. Maßnahmen zur Belebung des Arbeitsmarkts (vor allem Kurzarbeit im Sinne des § 13 Abs 1 

Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (AMPFG)); 
 3. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit; 
 4. Maßnahmen im Zusammenhang mit den Vorgaben für die Bildungseinrichtungen; 
 5. Maßnahmen zur Abfederung von Einnahmenausfällen in Folge der Krise; 
 6. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186/1950; 
 7. Maßnahmen zur Konjunkturbelebung. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen hat per Verordnung Richtlinien für die Abwicklung der 
Fondsmittel festzulegen. 

(3) Über die konkrete Auszahlung der finanziellen Mittel entscheidet der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Vizekanzler. 
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Inkrafttreten 
§ 4. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des 

31. Dezember 2020 außer Kraft. 
Vollziehung 

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen betraut.“ 

Artikel 2 
Änderung des Gesetzlichen Budgetprovisoriums 2020 

Das Gesetzliche Budgetprovisorium 2020, BGBl. I Nr. 7/2020, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. XXX/2020, wird wie folgt geändert: 

1. Nach dem § 1 Abs. 3 werden folgende Abs. 3a und 3b eingefügt: 
„(3a) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, im Zeitraum des Budgetprovisoriums 2020 

die Zustimmung zur Überschreitung fixer, finanzierungswirksamer Mittelverwendungen des 
Finanzierungs- und Ergebnishaushaltes gemäß § 55 Abs. 3 BHG 2013 iVm § 54 Abs. 7 BHG 2013 in 
allen Fällen von Mittelverwendungsüberschreitungen aufgrund der Coronaviruskrise bis zur Höhe der 
tatsächlichen Mehreinzahlungen und Mehrerträge aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds zu 
geben, wobei diese Mehreinzahlungen nicht dem Verfahren zur Bildung von Rücklagen gemäß § 55 
Abs. 1 BHG 2013 unterliegen, sondern jedenfalls vor Ende des Finanzjahres 2020 einer Rücklage 
zuzuführen sind. 

(3b) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, im Zeitraum des Budgetprovisoriums 2020 
bei der Voranschlagsstelle 45.02.06 die Zustimmung zur Überschreitung für die Dotierung des COVID-
19-Krisenbewältigungsfonds bis zu einem Betrag von 4 Milliarden Euro zu geben, wenn die Bedeckung 
im Finanzierungshaushalt durch Kreditoperationen sichergestellt ist.“ 

2. Dem § 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) § 1 Abs. 3a und 3b, in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/2020, tritt mit dem der Kundmachung 

folgenden Tag in Kraft.“ 

Artikel 3 
Änderung des Bundesfinanzrahmengesetzes 2019 bis 2022 

Das Bundesfinanzrahmengesetz 2019 bis 2022, BGBl. I Nr. 20/2018, zuletzt geändert durch BGBI. I 
Nr. XXX/2020, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 lautet die fixe Obergrenze für Auszahlungen der Rubrik 4 für das Jahr 2020 „11.418,491“; die 
Summe 4 lautet „13.693,422“; die Gesamtsumme alle Rubriken lautet „84.718,241“. 

2. Im § 2 lautet die Obergrenze für Auszahlungen der Untergliederung 45 Bundesvermögen für das 
Jahr 2020 „4.690,457“; die fixe Obergrenze für Auszahlungen der Untergliederung 45 lautet 
„4.690,451“. 

3. Am Ende von § 5 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) § 1 und § 2 in der Fassung BGBl. I. Nr. XXX/2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden 

Tag in Kraft.“ 

Artikel 4 
Änderung des ABBAG-Gesetzes 

Das Bundesgesetz über die Einrichtung einer Abbaubeteiligungsaktiengesellschaft des Bundes 
(ABBAG-Gesetz), BGBl. I Nr. 51/2014, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 107/2017, wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach § 2 Abs. 1 Z 2 wird folgende Z 3 eingefügt: 
 „3. der Erbringung von Dienstleistungen und dem Ergreifen von finanziellen Maßnahmen zugunsten 

von Unternehmen gemäß § 3b Abs. 1, die zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und 
Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten dieser Unternehmen im Zusammenhang mit der 
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Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 und den dadurch verursachten wirtschaftlichen 
Auswirkungen geboten sind.“ 

2. Nach § 2 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 
„(2a) Über Auftrag des Bundesministers für Finanzen hat die Gesellschaft eine oder mehrere 

Tochtergesellschaften zu gründen, deren Stamm- oder Grundkapital zur Gänze im Eigentum der 
Gesellschaft steht. Der Unternehmensgegenstand dieser Tochtergesellschaften hat ausschließlich die 
Durchführung von Aufgaben, Dienstleistungen und Maßnahmen zu umfassen, die nach diesem Gesetz der 
Gesellschaft obliegen und von der Gesellschaft über Auftrag des Bundesministers für Finanzen einer oder 
mehrerer dieser Tochtergesellschaften übertragen und von diesen durchgeführt oder von diesen für die 
Gesellschaft erfüllt werden können.“ 

3. Nach § 2 Abs. 2 Z 6 wird folgende Z 7 eingefügt: 
 „7. die Erbringung von Dienstleistungen und das Ergreifen von finanziellen Maßnahmen zugunsten 

von Unternehmen gemäß § 3b Abs. 1, die zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und 
Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten dieser Unternehmen im Zusammenhang mit der 
Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 und den dadurch verursachten wirtschaftlichen 
Auswirkungen geboten sind.“ 

4. § 2 Abs. 5 lautet: 
„(5) Der Bund hat die Finanzierung der Gesellschaft und des Verwaltungsaufwandes der 

Gesellschaft im Verhältnis seiner Anteile an der Gesellschaft sicherzustellen. Die Finanzierung von 
Maßnahmen gemäß Abs. 2 hat nach Maßgabe der gesetzlichen Ermächtigung oder Beauftragung durch 
den Bundesminister für Finanzen zu erfolgen.“ 

5. Nach § 2 Abs. 6 wird folgender Abs. 7 eingefügt: 
„(7) § 66, § 67 und § 69 Insolvenzordnung – IO, RGBl. Nr. 337/1914, und die Bestimmungen des 

Unternehmensreorganisationsgesetzes – URG, BGBl. I Nr. 114/1997, sind auf die ABBAG nicht 
anzuwenden.“ 

6. Nach § 3 werden folgende §§ 3a und § 3b samt Überschriften eingefügt: 
„Bevollmächtigter des Bundes 

§ 3a. (1) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, die banktechnische Behandlung 
(bankkaufmännische Beurteilung durch Bonitätsprüfung und Bearbeitung) der Ansuchen um finanzielle 
Maßnahmen gemäß § 2 Abs. 2 Z 7 und die Ausfertigung der Finanzierungsverträge sowie die 
Wahrnehmung der Rechte der ABBAG aus diesen Finanzierungsverträgen, ausgenommen deren 
gerichtliche Geltendmachung, einem Bevollmächtigten des Bundes nach § 1002 ff ABGB zu übertragen. 
Der Bevollmächtigte muss über die entsprechende Berechtigung zum Betrieb von Bankgeschäften gemäß 
§ 1 Abs. 1 Z 1, 3, 4, 7, 8, 10 und 18 BWG oder gemäß § 9 BWG in Österreich verfügen. 

(2) Die Bevollmächtigung ist zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem im Einzelnen 
vertraglich zu regeln. 

Richtlinien zur Gewährung von finanziellen Maßnahmen 
§ 3b. (1) Finanzielle Maßnahmen gemäß § 2 Abs. 2 Z 7 dürfen nur zu Gunsten von Unternehmen 

gesetzt werden, die ihren Sitz oder eine Betriebsstätte in Österreich haben und ihre wesentliche operative 
Tätigkeit in Österreich ausüben. 

(2) Auf die Gewährung von finanziellen Maßnahmen besteht kein Rechtsanspruch. 
(3) Der Bundesminister für Finanzen hat unter Beachtung der geltenden Vorgaben des EU-

Beihilfenrechtes per Verordnung Richtlinien zu erlassen, die insbesondere nachstehende Regelungen zu 
enthalten haben: 
 1. Festlegung des Kreises der begünstigten Unternehmen, 
 2. Ausgestaltung und Verwendungszweck der finanziellen Maßnahmen, 
 3. Höhe der finanziellen Maßnahmen, 
 4. Laufzeit der finanziellen Maßnahmen, 
 5. Auskunfts- und Einsichtsrechte des Bundes oder des Bevollmächtigten.“ 
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7. Nach § 6 wird folgender § 6a samt Überschrift eingefügt: 
„Tochtergesellschaften 

§ 6a. Auf Tochtergesellschaften, die von der Gesellschaft gemäß § 2a gegründet werden, sind die 
Bestimmungen dieses Gesetzes sinngemäß anzuwenden.“ 

Artikel 5 
Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

Das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (AMPFG), BGBl. Nr. 315/1994, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 94/2019, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 10 wird folgender Abs. 71 angefügt: 
„(71) § 13 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2020 tritt mit 15. März 2020 

in Kraft.“ 

2. Dem § 13 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Bis 30.September 2020 beträgt die Obergrenze bis zu 400 Mio. €.“ 

Artikel 6 
Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

Das Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl. Nr. 313/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 100/2018, wird wie folgt geändert: 

1. § 37b wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Wirtschaftliche Schwierigkeiten als Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

(COVID-19) sind vorübergehende nicht saisonbedingte wirtschaftliche Schwierigkeiten im Sinne des 
Abs. 1 Z 1. Die Richtlinie gemäß Abs. 4 kann für diese Fälle abweichend von Abs. 3 höhere 
Pauschalsätze vorsehen. Abweichend von Abs. 3 erhöht sich die Beihilfe ab dem vierten Monat um die 
auf Grund der besonderen Beitragsgrundlage erhöhten Aufwendungen des Dienstgebers für die Beiträge 
zur Sozialversicherung.“ 

2. § 78 wird folgender Abs. 37 angefügt: 
„(37) § 37b Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2020 tritt rückwirkend mit 

1. März 2020 in Kraft.“ 

Artikel 7 
Änderung des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes 

Das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, BGBl. Nr. 459/1993, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 93/2019 wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 18a wird folgender § 18b samt Überschrift eingefügt: 
„Bestimmungen in Zusammenhang mit COVID-19 

§ 18b. Werden Einrichtungen auf Grund behördlicher Maßnahmen teilweise oder vollständig 
geschlossen und hat ein Arbeitnehmer, der nicht in einem versorgungskritischen Bereich tätig ist, keinen 
Anspruch auf Dienstfreistellung zur Betreuung seines Kindes, kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
eine Sonderbetreuungszeit im Ausmaß von bis zu drei Wochen, ab dem Zeitpunkt der behördlichen 
Schließung von Lehranstalten und Kinderbetreuungseinrichtungen, für die Betreuung von Kindern bis 
zum vollendeten 14. Lebensjahr, für die eine Betreuungspflicht besteht, gewähren. Arbeitgeber haben 
Anspruch auf Vergütung von einem Drittel des in der Sonderbetreuungszeit an die Arbeitnehmer 
gezahlten Entgelts durch den Bund. Der Anspruch auf Vergütung nach dem ersten Satz ist mit der 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 
Nr. 189/1955, gedeckelt und binnen sechs Wochen vom Tage der Aufhebung der behördlichen 
Maßnahmen bei der zuständigen Abgabebehörde gelten zu machen.“ 
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2. In § 19 Abs. 1 wird folgende Z 43 angefügt: 
 „43. § 18b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2020 tritt mit dem der Kundmachung 

folgenden Tag in Kraft und gilt bis 31.05.2020.“ 

Artikel 8 
„Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung  

von COVID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz) 

Betreten von Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren- und Dienstleistungen 
§ 1. Beim Auftreten von COVID-19 kann der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz durch Verordnung das Betreten von Betriebsstätten oder nur bestimmten 
Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen untersagen, soweit dies zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. In der Verordnung kann geregelt werden, 
in welcher Zahl und zu welcher Zeit jene Betriebsstätten betreten werden dürfen, die vom 
Betretungsverbot ausgenommen sind. 

Betreten von bestimmten Orten 
§ 2. Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung das Betreten von bestimmten Orten 

untersagt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Die 
Verordnung ist 
 1. vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu erlassen, wenn 

sich ihre Anwendung auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt, 
 2. vom Landeshauptmann zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf das gesamte Landesgebiet 

erstreckt, oder 
 3. von der Bezirksverwaltungsbehörde zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf den politischen 

Bezirk oder Teile desselben erstreckt. 
Das Betretungsverbot kann sich auf bestimmte Zeiten beschränken. 

Strafbestimmungen 
§ 3. (1) Wer eine Betriebsstätte betritt, deren Betreten gemäß § 1 untersagt ist, begeht eine 

Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro zu bestrafen. 
(2) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte, deren 

Betreten gemäß § 1 untersagt ist, nicht betreten wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
einer Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. Wer als Inhaber einer Betriebsstätte nicht dafür 
Sorge trägt, dass die Betriebsstätte höchstens von der in der Verordnung genannten Zahl an Personen 
betreten wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro zu 
bestrafen. 

(3) Wer einen Ort betritt, dessen Betreten gemäß § 2 untersagt ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro zu bestrafen. 

Inkrafttreten 
§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 
(2) Hat der Bundesminister gemäß § 1 eine Verordnung erlassen, gelangen die Bestimmungen des 

Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betreffend die Schließung von Betriebsstätten nicht zur 
Anwendung. 

(3) Die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 bleiben unberührt. 
(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können vor seinem Inkrafttreten erlassen 

werden, dürfen jedoch nicht vor diesem in Kraft treten. 
Vollziehung 

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz betraut.“ 
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